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RS OGH 1991/6/17 Okt46/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1991

Norm

KartG 1988 §34 ff

Rechtssatz

Die Untersagungsbefugnis des Kartellgerichts soll den Mangel an Wettbewerb ausgleichen. Beeinträchtigungen des

Wettbewerbs sollen auf der Ebene des Marktbeherrschers bzw der gegenüberliegenden Wirtschaftsstufe ebenso

hintangehalten werden wie Störungen der Marktgerechtigkeit im Verhältnis zu den Abnehmern (Lieferanten).
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